
3. das Gericht im Urteil die Durchführung der Freiheits* 
strafe im allgemeinen Vollzug festgelegt hat.

§ 14

Die Freiheitsstrafe ist im erleichterten Vollzug zu voll
ziehen, wenn
1. der Strafgefangene wegen eines fahrlässig begange

nen Vergehens verurteilt worden ist,
2. der Strafgefangenä wegen einäs vorsätzlich began

genen Vergehens verurteilt wurde 'und er noch nicht 
wegen eines Verbrechens vorbestraft ist,

3. das Gericht iim Urteil die Durchführung der Freiheits
strafe im erleichterten Vollzug festgelegt hat.

§ 15

1 Strafgefangene, die im allgemeinen Vollzug ihr Be
mühen um Bewährung und Wiedergutmachung durch ein 
einwandfreies Gesamtverhalten hinreichend bewiesen 
haben, können durch den Leiter der Strafvol Izug sein rieh- 
t-ung in den erleichterten Vollzug überwiesen werden.
Der Staatsanwalt ist zu informieren.. . .  ( .  •
2 Die Überweisung Strafgefangener vom erleichterten 
in den allgemeinen Vollzug kann erfolgen, wenn sie sich 
auch nach Anwendung der zulässigen Vollzugs- und 
Diszipllnarmaßnahmen' der erzieherischen lEinflußnahme 
hartnäckig widersetzen bzw. die Ordnung im erleichterten 
Vollzug in erheblichem Maße stören. Die Überweisung 
bedarf der Zustimmung des Staatsanwaltes und ärfolgt
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